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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1964

Norm

ZPO §391 C

Rechtssatz

Da die unbegründete vorzeitige Au7ösung des Pachtvertrages durch den Pächter rechtserzeugende Tatsache sowohl

für den Rückforderungsanspruch des Pächters betre9end geleistete Pachtzinsvorauszahlungen (§ 1435 ABGB) wie

auch für den aufrechnungsweise eingewendeten Schadenersatzanspruch des Vorpächters betre9end entgangene

Pachtzinseinnahmen ist, besteht zwischen Forderung und Gegenforderung ein rechtlicher Zusammenhang, der die

Fällung eines Teilurteiles ausschließt. (§ 391 Abs 3 ZPO).
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